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(54) Höhenverstellbare Stütze für Möbel

(57) Beschrieben wird eine höhenverstellbare Stüt-
ze für Möbel, insbesondere Tische, mit einem auf einem
Untergrund abstellbaren ersten Stützelement (6), einem
gegenüber dem ersten Stützelement (6) höhenbeweg-
baren zweiten Stützelement (8) zur Halterung eines Ab-
schnittes eines Möbels, insbesondere einer Tischplatte
und einem Federelement (24), dass das zweite Stütze-
lement (8) mit dem ersten Stützelement (6) derart ver-

bindet, dass es das zweite Stützelement (8) gegenüber
dem ersten Stützelement (6) im Wesentlichen federnd
vorspannt. Das besondere der Erfindung besteht darin,
dass das Federelement (24) so angeordnet ist, dass
sein mit dem ersten Stützelement (6) verbundenes er-
stes Ende (24a) gegenüber dem Untergrund auf einem
höheren Niveau als sein mit dem zweiten Stützelement
(8) verbundenes zweites Ende (24b) liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine höhenverstellbare
Stütze für Möbel, insbesondere Tische, mit einem auf
einem Untergrund abstellbaren ersten Stützelement, ei-
nem gegenüber dem ersten Stützelement höhenbe-
wegbaren zweiten Stützelement zur Halterung eines
Abschnittes eines Möbels, insbesondere einer Tisch-
platte, und einem Federelement, dass das zweite Stüt-
zelement mit dem ersten Stützelement derart verbindet,
dass es das zweite Stützelement gegenüber dem ersten
Stützelement im wesentlichen federnd vorspannt.
[0002] Die Stütze und somit auch die beiden Stütze-
lemente weisen gewöhnlich einen länglichen Körper
auf, der im wesentlichen aufrecht oder vertikal aufge-
stellt wird. Dabei bildet das erste Stützelement den un-
teren Teil der Stütze, welcher mit seinem unteren Ende
direkt oder über einen Fuß auf einem Untergrund steht.
Demgegenüber handelt es sich bei dem zweiten Stütz-
element um den oberen Teil der Stütze, an dessen obe-
rem Ende ein Abschnitt des Möbels, im Falle eines Ti-
sches die Tischplatte, befestigt ist. Gewöhnlich sind an
einem Möbel mehrere, vorzugsweise drei oder vier,
Stützen der zuvor beschriebenen Art vorgesehen, die
dann im wesentlichen synchron höhenverstellbar sind.
[0003] Derartige Stützen werden insbesondere für Ti-
sche mit höhenverstellbarer Tischplatte im Bürobereich
verwendet. Um das zweite Stützelement und somit den
von ihm getragenen Abschnitt des Möbels (beispiels-
weise Tischplatte) in der gewünschten Höhe zwischen
einer oberen und einer unteren Endstellung zu arretie-
ren, ist eine entsprechende Arretiereinrichtung vorge-
sehen. Als Federelement kommt eine Kompressionsfe-
der zum Einsatz, die das zweite Stützelement in die obe-
re Endstellung vorspannt, so dass bei gelöster Arretier-
einrichtung das zweite Stützelement vom Federelement
in die obere Endstellung bewegt wird. Dabei hat sich in
der Praxis jedoch herausgestellt, dass die Kompressi-
onsfeder zum seitlichen Ausweichen neigt, insbesonde-
re wenn sie im Bereich der unteren Endstellung des
zweiten Stützelementes besonders stark zusammenge-
drückt wird, wodurch die Vorspannung in unerwünsch-
ter Weise reduziert wird oder sogar vollständig verloren
geht. Um dieses Phänomen zu verhindern, sind zusätz-
liche Maßnahmen erforderlich, wie beispielsweise Füh-
rungsschienen oder ein zusätzliches Rohr zur Aufnah-
me der Feder, wodurch jedoch die Konstruktion der hö-
henverstellbaren Stütze verkompliziert wird und höhere
Herstellungskosten verursacht werden.
[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die vorge-
nannten Nachteile des Standes der Technik zu vermei-
den und eine einfachere Konstruktion vorzuschlagen,
die in effektiverer Weise die gewünschte federnde Vor-
spannung des zweiten Stützelementes gegenüber dem
ersten Stützelement ermöglicht.
[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei
einer höhenverstellbaren Stütze der eingangs genann-
ten Art das Federelement so angeordnet ist, dass sein

mit dem ersten Stützelement verbundenes erstes Ende
gegenüber dem Untergrund auf einem höheren Niveau
als sein mit dem zweiten Stützelement verbundenes
zweites Ende liegt.
[0006] Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Konstruktion
wird bei Vorspannung des zweiten Stützelementes in
dessen obere Endstellung das unerwünschte seitliche
Auswandern des Federelementes vermieden, da das
Federelement nicht auf Druck, sondern auf Zug bean-
sprucht wird. Besondere konstruktive Maßnahmen, um
das Federelement zu führen und in Flucht zu halten,
sind nicht notwendig. Somit bietet die Erfindung eine
einfache, jedoch wirkungsvolle und zugleich preiswerte
Konstruktion für eine höhenverstellbare Stütze für Mö-
bel, bei welcher das einen Abschnitt des Möbels tragen-
de zweite Stützelement einer Vorspannung durch das
Federelement unterworfen wird.
[0007] Bevorzugte Ausführungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0008] So sollte das Federelement im wesentlichen
auf Zug vorgespannt sein, wodurch das zweite Stütze-
lement in die obere Endstellung vorgespannt wird.
[0009] Zweckmäßigerweise greift das erste Ende des
Federelementes an einem oberen Abschnitt des ersten
Stützelementes und das zweite Ende des Federele-
mentes an einem gegenüber dem oberen Abschnitt des
ersten Stützelementes tiefer liegenden unteren Ab-
schnitt des zweiten Stützelementes an.
[0010] Eine weitere bevorzugte Ausführung der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass das erste Stütz-
element einen ersten Abschnitt und einen vom ersten
Abschnitt beabstandeten zweiten Abschnitt aufweist,
das zweite Stützelement mit einem Abschnitt zwischen
den ersten und zweiten Abschnitten des ersten Stütze-
lementes liegt und das erste Ende des Federelementes
mit dem zweiten Abschnitt des ersten Stützelementes
verbunden ist. Diese Ausführung lässt eine verdeckte
Anordnung des Federelementes zu.
[0011] Gewöhnlich ist noch eine Feststelleinrichtung
zum wahlweisen Fixieren des zweiten Stützelementes
gegenüber dem ersten Stützelement vorgesehen. Bei
einer Weiterbildung der zuletzt beschriebenen bevor-
zugten Ausführung weist die Feststelleinrichtung Mittel
zum Erzeugen eines Reibschlusses zwischen den er-
sten und zweiten Abschnitten des ersten Stützelemen-
tes und dem zweiten Stützelement auf. Somit wird zum
Feststellen das zweite Stützelement mit einem Ab-
schnitt zwischen den ersten und zweiten Abschnitten
des ersten Stützelementes eingeklemmt. Hierzu kön-
nen vorzugsweise die ersten und zweiten Abschnitte
des ersten Stützelementes jeweils eine Bohrung und
der dazwischen liegende Abschnitt des zweiten Stütze-
lementes ein sich in Bewegungsrichtung erstreckendes
Langloch aufweisen und ist das Mittel zum Erzeugen
des Reibschlusses eine Schraube, die sich durch die
Bohrungen und das Langloch erstreckt. Die Schraube
kann sich in Schraubeingriff mit dem ersten oder dem
zweiten Abschnitt des ersten Stützelementes befinden,
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je nachdem welcher dieser beiden Abschnitte vom Kopf
der Schraube entfernter liegt. Alternativ ist es aber auch
denkbar, die Schraube mit einer Mutter zu sichern.
[0012] Gewöhnlich weisen die ersten und zweiten
Stützelemente teleskopierbar ineinander geführte Roh-
re auf, von denen vorzugsweise das Rohr des zweiten
Stützelementes im Rohr des ersten Stützelementes ge-
führt sein sollte.
[0013] Für den Fall, dass das erste Stützelement die
bereits zuvor erwähnten ersten und zweiten voneinan-
der beabstandeten Abschnitte aufweist, sollte vorzugs-
weise der erste Abschnitt des ersten Stützelementes als
Außenrohr und dessen zweiter Abschnitt als innenlie-
gende, sich im wesentlichen in Längsrichtung des Stüt-
zelementes erstreckende Leiste ausgebildet sein, so
dass das Rohr des zweiten Stützelementes mit einem
Abschnitt zwischen dem Außenrohr des ersten Stütze-
lementes und der innenliegenden Leiste einklemmbar
ist.
[0014] Zweckmäßigerweise kann das zweite Ende
des Federelementes an einem Verbindungselement
verankert sein, das am unteren Ende des Rohres des
zweiten Stützelementes anliegt oder angeordnet ist.
[0015] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine bevorzugte Ausführung einer höhenver-
stellbaren Stütze in teilweise geschnittener
perspektivischer Darstellung; und

Figur 2 die wesentlichen Einzelteile der Stütze von
Figur 1 in demontierter bzw. auseinanderge-
zogener, teilweise geschnittener, perspekti-
vischer Darstellung.

[0016] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte höhen-
verstellbare Stütze 2 bildet vorzugsweise einen Teil ei-
nes Schreibtisches und trägt die zugehörige Tischplatte.
Gewöhnlich sind mindestens zwei solcher Stützen an-
geordnet, und zwar vorzugsweise eine Stütze an der
rechten Seite und eine weitere Stütze an der linken Sei-
te des Tisches. Gleichwohl ist es aber auch denkbar, die
dargestellte Stütze 2 für andere Möbel zu verwenden,
bei denen eine Höhenverstellbarkeit gefordert ist.
[0017] Wie Figur 1 erkennen lässt, weist die darge-
stellte Stütze 2 ein horizontal ausgerichtetes Fußele-
ment 4 auf, das der Stütze 2 eine ausreichende Stand-
festigkeit gibt, damit die Stütze 2 sicher auf einem nicht
dargestellten Untergrund stehen kann.
[0018] Die Stütze 2 weist ein unteres erstes rohrför-
miges Stützelement 6 auf, das mit seinem unteren Ende
6a etwa rechtwinklig auf dem Fußelement 4 befestigt
ist. Das erste rohrförmige Stützelement 6 ist an seinem
oberen Ende 6b offen, in das ein oberes zweites rohr-
förmiges Stützelement 8 gesteckt ist, so dass das unte-
re Ende 8a des zweiten rohrförmigen Stützelementes 8
innerhalb des ersten rohrförmigen Stützelements 6

liegt. Das obere Ende 8b des zweiten rohrförmigen Stüt-
zelementes 8 befindet sich außerhalb des ersten rohr-
förmigen Stützelementes 6 und liegt oberhalb dessen
oberen Endes 6b. Im dargestellten Ausführungsbeispiel
ist am oberen Ende 8b des zweiten rohrförmigen Stüt-
zelementes 8 ein Beschlag 10 zur Halterung einer
Tischplatte u.dgl. befestigt.
[0019] Wie Figur 1 ferner erkennen lässt, sind im auf-
gestellten Zustand des dargestellten Ausführungsbei-
spiels die ersten und zweiten rohrförmigen Stützele-
mente 6, 8 etwa vertikal oder aufrecht angeordnet.
Denkbar wäre aber auch eine gegenüber dem Unter-
grund geneigte Anordnung. Das obere zweite rohrför-
mige Stützelement 8 ist etwa koaxial zum unteren er-
sten rohrförmigen Stützelement 6 und gegenüber die-
sem in Längsrichtung verschiebbar angeordnet. Somit
bilden die ineinander gesteckten ersten und zweiten
rohrförmigen Stützelemente 6, 8 eine Teleskopanord-
nung zur Höhenverstellung, wobei gegenüber dem nicht
dargestellten Untergrund das untere erste rohrförmige
Stützelement 6 stationär und das obere zweite rohrför-
mige Stützelement 8 beweglich ist. Dadurch, dass das
obere zweite rohrförmige Stützelement 8 über einen be-
grenzten Weg wahlweise herausgezogen und in dieses
hineingeschoben werden kann, ist das obere zweite
rohrförmige Stützelement 8 zwischen einer unteren
Endstellung und einer oberen Endstellung höhenver-
stellbar.
[0020] Wie insbesondere Figur 2 erkennen lässt,
weist das untere erste Stützelement 6 ein Rohr 12 und
eine Leiste 14 auf, die innerhalb des Rohres 12 ange-
ordnet ist und sich in dessen Längsrichtung erstreckt.
Mit ihrem unteren Ende 14a ist die Leiste 14 im Bereich
des unteren Endes 6a des ersten Stützelementes 6 mit
Hilfe einer Schraube 16 am Rohr 12 befestigt, während
das obere Ende 14b der Leiste 14 aus dem Rohr 12 her-
ausragt und somit oberhalb des oberen Endes 6b des
ersten Stützelementes 6 liegt.
[0021] Die Leiste 14 ist innerhalb des Rohres 12 des
ersten Stützelementes 6 in einem solchen Abstand von
der Innenwandung des Rohres 12 angeordnet, dass
das obere zweite rohrförmige Stützelement 8 mit sei-
nem benachbarten Abschnitt zwischen der Innenwan-
dung des Rohres 12 des ersten Stützelementes 6 und
der Leiste 14 liegt. Dabei kann die Anordnung so getrof-
fen sein, dass die Außenwandung des zweiten rohrför-
migen Stützelementes 8 an der Innenwandung des
Rohres 12 des ersten Stützelementes 6 und die Innen-
wandung des zweiten rohrförmigen Stützelementes 8
an der Leiste 14 leicht anliegen kann, wobei allerdings
noch so viel Spiel vorhanden sein muss, damit das zwei-
te rohrförmige Stützelement 8 gegenüber dem ersten
rohrförmigen Stützelement 6 teleskopierbar bewegt
werden kann.
[0022] Wie insbesondere Figur 2 ferner erkennen
lässt, ist zwischen dem unteren Ende 6a und dem obe-
ren Ende 6b an einer Stelle im Rohr 12 des ersten Stüt-
zelementes 6 eine Bohrung 18 ausgebildet. Auf gleicher
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Höhe und mit dieser Bohrung 18 fluchtend ist in der Lei-
ste 14 ebenfalls eine Bohrung vorgesehen, die jedoch
in den Figuren nicht erkennbar ist. Ferner ist auf gleicher
Höhe im zweiten rohrförmigen Stützelement 8 ein
Langloch 20 ausgebildet, das sich in Längsrichtung des
zweiten Stützelementes 8 erstreckt. Durch die Bohrung
18 im Rohr 12 des ersten Stützelementes 6, das
Langloch 20 im zweiten Stützelement 8 und die Bohrung
in der Leiste 14 ist eine Arretierschraube 22 gesteckt,
die bei Festziehen einen Reibschluss zwischen dem
Rohr 12 und der Leiste 14 des ersten Stützelement 6
einerseits und dem zweiten Stützelement 8 anderer-
seits herstellt. Zur Erzielung eines Schraubeingriffes ist
die in der Leiste 14 vorgesehene Bohrung als Gewinde-
bohrung ausgebildet; alternativ ist es aber auch bei-
spielsweise denkbar, die Bohrung in der Leiste 14 als
Durchgangsbohrung vorzusehen und an der rückwärti-
gen Seite der Leiste 14 eine Mutter anzuschweißen.
Demnach bildet die Arretierschraube 22 eine Feststell-
einrichtung, um das zweite Stützelement 8 in einer ge-
wünschten Höhe zwischen der oberen Endstellung und
der unteren Endstellung gegenüber dem ersten Stütze-
lement 6 arretieren zu können. Dabei wird der Hubweg
für die Höhenverstellung zwischen der oberen Endstel-
lung der unteren Endstellung durch die Länge des
Langloches 20 im zweiten Stützelement 8 definiert.
[0023] Innerhalb des zweiten rohrförmigen Stützele-
mentes 8 erstreckt sich nicht nur die Leiste 14 des er-
sten Stützelementes 6, sondern zusätzlich auch noch
eine Feder 24 in Längsrichtung der ersten und zweiten
rohrförmigen Stützelemente 6, 8. Die Feder 24 weist ein
unteres hakenförmiges Ende 24b auf, das an einem
querliegenden und somit horizontal angeordneten Plätt-
chen 26 verankert ist, welches am unteren Ende 8a des
zweiten rohrförmigen Stützelementes 8 anliegt oder
daran befestigt ist, jedoch weder mit dem Rohr 12 noch
mit der Leiste 14 in Verbindung steht, sondern gegen-
über dem ersten Stützelement 6 beweglich ist. Ferner
weist die Feder 24 ein hakenförmiges oberes Ende 24a
auf, das an einem Querbolzen 28 verankert ist, welcher
am oberen Ende 14b der Leiste 14 befestigt ist.
[0024] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Feder 24 als Zugfeder ausgebildet. Da sie mit ihrem
oberen Ende 24a am oberen Ende 14b der Leiste 14
befestigt ist, welche Bestandteil des stationär angeord-
neten ersten Stützelementes 6 ist, befindet sich das
obere Ende 24a der Feder 24 ebenfalls in einer gegen-
über dem Untergrund fixierten Position. Demgegenüber
ist das untere Ende 24b der Feder 24 beweglich, da es
am unteren Ende 8a des in der Höhe beweglichen zwei-
ten Stützelementes 8 verankert ist. Da eine Zugfeder
stets die Eigenschaft hat, ihre kürzeste Länge einzuneh-
men, hat dies zur Folge, dass bei gelöster Arretier-
schraube 22 die Feder 24 das zweite Stützelement 8
nach oben zieht, dadurch der Abstand zwischen dem
unteren Ende 8a des zweiten Stützelementes 8 und
dem oberen Ende 14b der Leiste 14 des ersten Stütze-
lementes 6 auf einen Mindestwert verkürzt wird, somit

das zweite Stützelement 8 in die obere Endstellung fe-
dernd vorgespannt wird und dabei die am Beschlag 10
befestigte (in den Figuren nicht dargestellte) Tischplatte
auf die größtmögliche Höhe gegenüber dem Unter-
grund verbracht wird. Soll dagegen die Höhe reduziert
werden, muss gegen die Spannung der Feder 24 ent-
sprechend Druck auf das bewegliche zweite Stützele-
ment 8 ausgeübt werden, um dieses in Richtung auf das
untere Ende 6a des ersten Stützelementes 6 zu bewe-
gen, wobei dann durch Festziehen der Arretierschraube
22 die Stütze 2 auf die gewünschte Höhe fixiert wird.

Patentansprüche

1. Höhenverstellbare Stütze für Möbel, insbesondere
Tische, mit einem auf einem Untergrund abstellba-
ren ersten Stützelement (6), einem gegenüber dem
ersten Stützelement (6) höhenbewegbaren zweiten
Stützelement (8) zur Halterung eines Abschnittes
eines Möbels, insbesondere einer Tischplatte und
einem Federelement (24), das das zweite Stützele-
ment (8) mit dem ersten Stützelement (6) derart ver-
bindet, dass es das zweite Stützelement (8) gegen-
über dem ersten Stützelement (6) im Wesentlichen
federnd vorspannt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federele-
ment (24) so angeordnet ist, dass sein mit dem er-
sten Stützelement (6) verbundenes erstes Ende
(24a) gegenüber dem Untergrund auf einem höhe-
ren Niveau als sein mit dem zweiten Stützelement
(8) verbundenes zweites Ende (24b) liegt.

2. Stütze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Federelement (24) im wesentlichen
auf Zug vorgespannt ist.

3. Stütze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Ende (24a) des Federele-
mentes (24) an einem oberen Abschnitt (14a) des
ersten Stützelementes (6) und das zweite Ende
(24b) des Federelementes (24) an einem gegen-
über dem oberen Abschnitt (14b) des ersten Stütz-
elementes (6) tiefer liegenden unteren Abschnitt
(8a) des zweiten Stützelementes (8) angreift.

4. Stütze nach mindestens einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Stützelement (6) einen ersten Abschnitt
(12) und einen vom ersten Abschnitt (12) beabstan-
deten zweiten Abschnitt (14) aufweist, das zweite
Stützelement (8) mit einem Abschnitt zwischen den
ersten und zweiten Abschnitten (12, 14) des ersten
Stützelements (6) liegt und das erste Ende (24a)
des Federelementes (24) mit dem zweiten Ab-
schnitt (14) des ersten Stützelementes (6) verbun-
den ist.
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5. Stütze nach Anspruch 4, mit einer Feststelleinrich-
tung zum wahlweisen Fixieren des zweiten Stütze-
lementes (8) gegenüber dem ersten Stützelement
(6),
dadurch gekennzeichnet, dass die Feststellein-
richtung Mittel (22) zum Erzeugen eines Reib-
schlusses zwischen den ersten und zweiten Ab-
schnitten (12, 14) des ersten Stützelementes (6)
und dem zweiten Stützelement (8) aufweist.

6. Stütze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die ersten und zweiten Abschnitte (12,
14) des ersten Stützelements (6) jeweils eine Boh-
rung (18) und der dazwischen liegende Abschnitt
des zweiten Stützelementes (8) ein sich in Bewe-
gungsrichtung erstreckendes Langloch (20) auf-
weisen und das Mittel zum Erzeugen des Reib-
schlusses eine Schraube (22) ist, die sich durch die
Bohrungen (18) und das Langloch (20) erstreckt.

7. Stütze nach mindestens einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten und zweiten Stützelemente (6, 8) tele-
skopierbar ineinandergeführte Rohre aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr des
zweiten Stützelementes (8) im Rohr (12) des ersten
Stützelementes (6) geführt ist.

8. Stütze nach mindestens einem der Ansprüche 4 bis
6 sowie ferner nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Abschnitt des ersten Stüt-
zelementes (6) als Außenrohr (12) und der zweite
Abschnitt als innenliegende, sich im wesentlichen
in Längsrichtung des ersten Stützelementes (6) er-
streckende Leiste (14) ausgebildet ist.

9. Stütze nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Ende (24b) des Feder-
elementes (24) an einem Verbindungselement (26)
verankert ist, das am unteren Ende (8a) des Rohres
des zweiten Stützelementes (8) anliegt oder ange-
ordnet ist.

7 8



EP 1 374 725 A1

6



EP 1 374 725 A1

7



EP 1 374 725 A1

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

